
(1) Die Strafe richtet sich nach der Schwere der Tat und dem Maß der Schuld.

(2) Bei der Strafzumessung sind insbesondere Beweggründe, Tatbeitrag, Ausmaß des Schadens,
Nachtatverhalten sowie Vorstrafen zu berücksichtigen.

(3) Mildernde und erschwerende Umstände sind gegeneinander abzuwägen.

§ 34 Grundlagen der
Strafzumessung
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